
E n t s c h 1 i e ß u n 9 61 
des Bundesrates vom 19. Juni 1975 

(angenommen anläß1ich der Beratungen über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates, betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 durch die Einfügung 
von Bestimmungen über die umfassende Landesverteidigung geändert wird) 

Ausgehend vom Bekenntnis zur umfassenden Landesverteidigung, wie 

es im Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 10. Juni 1975, betreffend 

ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in 

der Fassung von 1929 durch die Einfügung von Bestimmungen über die um

fassende Landesverteidigung geändert wird, zum Ausdruck kommt, ersucht 

der Bundesrat die Bundesregierung im Rahmen ihres Aufgabenbereiches 

~dafür vorzusorgen, daß die Umfassende Landesverteidigung der Republik 

'Österreich nach folgenden Grundsätzen gestaltet wird: 

Ausgehend vom Bekenntnis zur umfassenden 
Landesverteidigung, wie es im Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom heutigen Tage betreffend 
ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bun
des-Verfassungsgeseo; in der Fassung von t 929 
durch die Einfügung von Bestimmungen über 
die umfassende Landesverteidigung geändert wird, ' 
Zllln Ausdruck kommt, ersucht der Nationalrat 
die Bundesregierung im Rahmen ihres Aufgaben
bereiches ,dafür vorzusorgep, ,daß die umfassende 
Landesverteidigung" der Republik österreich nach 
folgenden Grundsätzen gestaltet wird: 

1. Zur Verwirklichung der u m f ass end e n 
L an des ver t eid i gun g leistet das öster- , 
reichische Volk unter Bedachtnahme auf seine; 
Möglichkeiten d'en erforderlichen Beitrag. J?ar- I 

unter sind neben der Erfüllung der allgememen 
W"ehrpflidlt und der Zuverfügungstellung ent
sprechender finanzieller Mittel des Staates ins~e
sondere zivile Schutzvorkehrungen und wirt
schaftliche Bereitschaftstnaßnahmen zu verstehen. 
Zu diesem Zweck ist das österreichische Volk 
über Notwendigkeit, Aufgaben und Ziele der um
fassenden Landesverteidigung ausreichend zu in-' 
formieren. 

heiten 'aktive Verbinde, Grenzschutzver-, 
bände und territoriale Sicherungskräfte im 
voraussichtlich gefährdeten Raum einzu-
setzen (KrisenfaU). 

b) Im Falle einer militärischen Auseinander-' 
setzung in der Nachbarschaft durdt den' 
Einsatz der aktiven Verbände im bedroh
ten, Gl!!biet und mobilgemachter Reserve-' 
verbände die Aufrechterhaltung der Neu" 
tralität zu Lande und in der Luft zu er-
möglichen; das E~ciringen fremder Trup
pen auf österreichisches Territorium ist zu: 
verhindern, allenfalls übergetretene Teile· 
dieser Truppen sind zu entwaffnen und zu 
internieren (Neutralitätsfall). ~' .. - .. ,"--. --._. 

c) Im Falle eines militärischen Angriffes auf 
. österreich den Abwehrkampf an der Grenze 

aufzunehmen, durch Mobilmachung die 
volle militärische Verteidigungsfähigkeit 
in kürzestmöglicher Zeit zu erzielen und 
allenfalls verlorengegangene Gebiete zurück
zugewinnen (Verteidigungsfall). 

Die Streitkräfte des Bundesheeres haben nach 
ihren Führungsgrundsätzen, ihrer Gliederung, 
Ausbildung, Ausrüstung und Versorgung dem 
defensiven Charakter ihrer Aufgabe Rechnung zu 2. Dem Bundesheer obliegt die mi I i t ä r i

s ehe L a n des ver t eid i gun g. 

Das Bundesheer hat ({aher den Auftrag: 
a) Im Falle einer internationalen Spannung 

oder eines Konfliktes mit der Gefahr einer 
Ausweitung auf österreich jedem Versuch 
einer solchen Ausweitung zu begegnen, die 
Grenzen zu schützen und die Lufthoheit zu 
wahren; hiezu sind je ßach den Gegeben-

I tragen. Sie sind so zu gliedern, daß auch im Frie
den sofort einsatzfähige Verbände in angemesse
ner Stärke verfügbar sind. Dazu gehören auch 
die erforderlichen Fliegerverbände sowie Einrich
tungen für eine Luftraumüberwachung und ein 
technisches Luftaufklärungs- und Fliegerleit
system, die den Aufgaben der Verteidigung und 
des Neutralitätsschutzes entsprechen; im Mobil-
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